
Amtsblatt der STADT AHLEN   Nr: 14 / 2025 

 

 

   Amtsblatt 
der 

 
  

          

          
   

Ahlen, den 09. Mai 2025                           Jahrgang 2025 / Nummer: 14 
 
 

Laufende 
Nummer 

Bezeichnung 

 
1 
 

 
 Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 10.1 „Wohnbebauung Königsberger 
Straße“  Satzung der Stadt Ahlen vom 06.05.2025 
 

 
2 
 

 
Berufung des Zweiten Betriebsleiters der Ahlener Umweltbetriebe 

 
3 
 

 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des 
Integrationsrates der Stadt Ahlen am 14.09.2025 
 

 
4 
 

 
Bekanntmachung zur Kommunalwahl in der Stadt Ahlen am 14.09.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amtsblatt der STADT AHLEN   Nr: 14 / 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber:  

Stadt Ahlen 

Der Bürgermeister 

Westenmauer 10 

59227 Ahlen 

 

Das Amtsblatt der Stadt Ahlen erscheint nach Bedarf. 

Unter www.ahlen.de/Start/Verwaltung/Amtsblatt kann das Amtsblatt der Stadt Ahlen als PDF-Datei abgerufen 
werden. Ein E-Mail Newsletter kann kostenlos unter amtsblatt@stadt.ahlen.de beantragt werden (Jahresabonnement 
oder Einzelexemplar). 

 

Kontakt:  Stadt Ahlen – FB 1.1. Organisation und Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsservice 

Tel.:   + 49 2382 59-0 

FAX:  + 49 2382 59 465 

Email:   amtsblatt@stadt.ahlen.de 

Internet: www.ahlen.de 



 

 

 
Bekanntmachung der Stadt Ahlen 

 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 10.1 „Wohnbebauung Kö-

nigsberger Straße“ 
 

Satzung der Stadt Ahlen vom 06.05.2025 
 

 
 
1. Satzungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Ahlen hat in seiner Sitzung am 31.03.2025 den Bebauungsplanes Nr. 

10.1 „Wohnbebauung Königsberger Straße“ gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) sowie der §§ 7 

(1) und 41 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen(GO NW) vom 

14.07.1994 (GV NRW 1994, S.666/SGV NRW 2023) in der zurzeit geltenden Fassung als 

Satzung beschlossen. 

 

 

2. Geltungsbereich 

Der 3.135 m² große Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung 

Ahlen, Flur 44, die Flurstücke 866 (Kindergarten Milchzahn) und 887 (aufgegebener 

Spielplatz Allensteiner Straße) und wird wie folgt umgrenzt:  

 

Im Norden:   Durch die südliche Begrenzung der Königsberger Straße. 

Im Osten:  Durch die westliche Begrenzung der Königsberger Straße. 

Im Süden:   Durch die nördliche Begrenzung der Allensteiner Straße. 

Im Westen:  Durch die östlichen Grenzen der Grundstücke Allensteiner Straße 6, 8, 10 

und 12 sowie Königsberger Straße 5. 

  



 

 

3. Hinweise 

 

3.1 Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 

fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach §§ 39 bis 

42 BauGB für durch den vorgenannten Bebauungsplan eintretende Vermögens-

nachteile sowie  für das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewie-

sen. 

 

3.2 Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB: 

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-

chennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegen-

über dem Bürgermeister der Stadt Ahlen, Fachbereich 6, Stadtentwicklung 

und Bauen, schriftlich unter Darlegung des die Verletzung begründeten 

Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 

3.3 Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung: 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann ge-

gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 

nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-

den, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ahlen, Fachbereich 

6, Stadtentwicklung und Bauen, vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

Bekanntmachungsanordnung 

Der Bebauungsplan Nr. 10.1 “Wohnbebauung Königsberger Straße“, die Hinweise gem. 

§§ 44 und 214, 215 BauGB sowie der Hinweis gem. GO NW werden hiermit öffentlich 

bekannt gemacht.  

 

Gem. § 10 (3) BauGB liegt der Bebauungsplan Nr. 10.1 “Wohnbebauung Königsberger 

Straße“ mit Begründung ab sofort bei der Stadtverwaltung, Fachbereich 6, Stadtentwick-

lung und Bauen, Südstraße 41, 59227 Ahlen während der Dienststunden zu jedermanns 

Einsicht bereit. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplanes Nr. 10.1 “Wohnbebauung Königs-

berger Straße“ in Kraft. 

 

59227 Ahlen, 06.05.2025          

Der Bürgermeister 

 

 

 

gez. 

Dr. Alexander Berger 

 

 
 



Bekanntmachung der Berufung des Zweiten Betriebsleiters der 
Ahlener Umweltbetriebe 
 
Der Rat der Stadt Ahlen hat in seiner Sitzung am 20.06.2024 Herrn 
Dennis Hadrika als Zweiten Betriebsleiter der Ahlener Umweltbetriebe 
berufen.  
 
 
Ahlen, den 08.04.2025  
 
 
 
 
gez.  
Dr. Alexander Berger  
Bürgermeister 



 

 

Bekanntmachung  
 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  
für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Ahlen  

am 14.09.2025 
 

 

Hiermit fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Integrationsrates 
der Stadt Ahlen am Tag der allgemeinen Kommunalwahlen am 14.09.2025 auf.  
 
Die Wahlvorschläge sind bis spätestens 
 

07.07.2025, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist) 
 
im Wahlamt der Stadt Ahlen, Rathaus, Zimmer E10,  
Westenmauer 10, 59227 Ahlen, einzureichen. Sie müssen auch bei postalischer  
Übersendung bis zu diesem Zeitpunkt eingegangen sein. Es wird dringend empfohlen, die 
Wahlvorschläge so rechtzeitig einzureichen, dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, möglichst noch vor Ablauf der Ausschlussfrist durch die 
Vertrauensperson beseitigt werden können.  
 
Der Integrationsrat besteht aus 10 gemäß § 27 Abs. 2 S. 1 GO NRW gewählten Mitgliedern 

und 5 vom Rat bestellten Ratsmitgliedern. 

 

Insbesondere gilt bei der Einreichung von Wahlvorschlägen Folgendes zu beachten:  
 

1. Wahlberechtigung: Wahlberechtigt ist, wer 

 a) nicht Deutscher im Sinne des Art. 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, 
 b) eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 

c) die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten hat oder 
 d) die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 4 Absatz 3 des 

Staatsangehörigkeitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichen bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBL.I S. 3458), erworben hat. 

 
 Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 

 a) 16 Jahre alt sein, 
 b) sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und 

c) mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der Wahl in Ahlen ihre Hauptwohnung 
haben. 

  
 Nicht wahlberechtigt sind Ausländer  

a) auf die das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 

2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 

(BGBl. I S. 1147), nach seinem § 1 Absatz 2 Nummer 2 oder 3 keine Anwendung findet 

oder  

b) die Asylbewerber sind.  

 Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 

Deutschland das Wahlrecht nicht besitzt. 



 

 

2.  Wählbar sind mit Vollendung des 18. Lebensjahres alle wahlberechtigten Personen nach 
Nummer 1 sowie alle Bürger. Darüber hinaus muss die Person am Wahltag sich seit 
mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und seit mindestens drei 
Monaten in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben. Nicht wählbar ist, wer am Wahltag 
infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzt. 

  
3.    Wahlvorschläge können von Gruppen von Wahlberechtigten (Listenwahlvorschlag) oder 

von einzelnen Wahlberechtigten sowie Bürgern (Einzelbewerber) eingereicht werden. 
Jeder Wahlvorschlagsberechtigte kann nur einen Wahlvorschlag einreichen.  

 
4.  Für die Wahlvorschläge nach Listen und für die Einzelbewerber können Stellvertreter 

benannt werden. 
 
5.   Jeder Wahlvorschlag muss Vornamen und Familiennamen, die Staatsangehörigkeit, das 

Geburtsdatum, den Geburtsort, den Beruf und die Anschrift der Hauptwohnung des 
Wahlbewerbers sowie E-Mail-Adresse oder Postfach des Wahlbewerbers und ggfs. des  
jeweiligen Stellvertreters enthalten. 

 
6.    In einen Wahlvorschlag darf nur aufgenommen werden, wer seine Zustimmung  

schriftlich mitgeteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.  
 
7.    Für jeden Wahlbewerber ist eine Wählbarkeitsbescheinigung einzureichen. 
 
8.  Jeder Listenvorschlag muss von der Leitung der den Wahlvorschlag einreichenden  

Gruppe unterzeichnet sein und den Nachweis enthalten, dass Sie einen nach  
demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand besitzt und die Benennung und  
Aufstellung der Bewerber nach demokratischen Grundsätzen erfolgt ist.   

 
9.  Dem Listenwahlvorschlag ist eine Niederschrift über die Versammlung zur Listenplatz-

Aufstellung der Bewerber/innen sowie eine Versicherung an Eides statt hinsichtlich der 
geheimen Abstimmung zur Aufstellung der Bewerber/innen beizufügen.  
 

10. Jeder Wahlvorschlag muss als "Listenwahlvorschlag" oder als "Einzelbewerber/in"  
gekennzeichnet und mit einer Bezeichnung des Wahlvorschlages versehen sein. Fehlt 
diese, tritt ersatzweise der Name der ersten Bewerberin bzw. des ersten Bewerbers an 
die Stelle der Wahlvorschlagsbezeichnung. 

 
11. In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende 

Vertrauensperson bezeichnet sein.  
 
Für die Einreichung der Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die auf der 
Homepage der Stadt Ahlen unter dem Link https://www.ahlen.de/rathaus-und-
politik/wahlen/wahl-zum-integrationsrat heruntergeladen werden können oder vom 
Bürgermeister der Stadt Ahlen, Fachbereich 5 - Integrationsteam -, Westenmauer 10, 59227 
Ahlen, während der Dienstzeiten kostenlos ausgegeben werden. 
 

 
Ahlen, den 06.05.2025 

 
Stadt Ahlen 

 

Der Wahlleiter 
gez. Dr. Alexander Berger 

https://www.ahlen.de/rathaus-und-politik/wahlen/wahl-zum-integrationsrat
https://www.ahlen.de/rathaus-und-politik/wahlen/wahl-zum-integrationsrat


Öffentliche Bekanntmachung

zur Kommunalwahl in der Stadt Ahlen am 14.09.2025

Gemäß Kommunalwahlordnung (KWahlO) – in der derzeit gültigen Fassung - fordere ich hiermit zur

Einreichung von Wahlvorschlägen

- für die Wahl des Rates der Stadt Ahlen in den Wahlbezirken und aus den Reservelisten

- für die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Ahlen

auf.

Wahlvorschläge hierfür sind gemäß § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nord-
rhein-Westfalen, (KWahlG) – in der derzeit gültigen Fassung,

bis spätestens 07.07.2025,

18.00 Uhr (gesetzliche Ausschlussfrist)

beim Wahlleiter der Stadt Ahlen, Rathaus, Westenmauer 10, 59227 Ahlen, Zimmer 113 einzureichen.

Ich empfehle, die Wahlvorschläge nach Möglichkeit frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben werden können.

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden. Diese Vordrucke werden im im Internet auf
der Homepage der Stadt Ahlen oder im Rathaus, Westenmauer 10, Zimmer 113 der Stadt Ahlen, während der
allgemeinen Öffnungszeiten bereitgehalten und gemäß Kommunalwahlordnung auf Anforderung bei glaubhaft
gemachtem Bedarf kostenlos abgegeben.

Für Auskünfte über wahlgesetzliche Bestimmungen steht das Wahlamt der Stadt Ahlen zur Verfügung.

Für die Wahlvorschläge weise ich auf folgende Einzelheiten hin:

Allgemeines

Der Wahlausschuss der Stadt Ahlen hat am 14.01.2025 das Gebiet der Stadt Ahlen in 22 Wahlbezirke
eingeteilt. Die Einteilung wurde öffentlich bekannt gemacht. Sie kann beim Wahlamt eingesehen wer-
den.

Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Par-
teien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von
einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) eingereicht werden. (§ 15 KWahlG).

Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden,
wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. Kommt
eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerber in
einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen.
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger), die in Deutsch-
land wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in geheimer Wahl zu wählen.
Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber auf der Reserveliste und für die
Bestimmung der Bewerber als Ersatzbewerber. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammen-
tritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Ver-
sammlung ist vorschlagsberechtigt.
Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zusammen-
tritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss
einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die
Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die
Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung sowie über das Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien und Wählergrup-
pen durch ihre Satzungen.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über Ort und Zeit der
Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter oder Wahlberechtigten



und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter der
Versammlung und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an
Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt ist.

Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass
die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber und die Bestimmung der Ersatzbewerber in geheimer
Abstimmung erfolgt sind. Der Wahlleiter ist für die Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt
zuständig; er ist Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches. Die Beibringung einer Ausfer-
tigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist
Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags (§ 17 KWahlG).

Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode
nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständigen Kreises, im
Landtag oder auf Grund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen
gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für Parteien, die
die Unterlagen gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Absatz 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage
der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben (s. § 15 Absatz 2
KWahlG).
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 KWahlG dem
Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge
auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Programm von Parteien und
Wählergruppen eingereicht werden können, wird das Innenministerium öffentlich bekannt geben.

Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk

a) Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht
werden. Er muss enthalten: Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den
Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern können durch ein Kennwort gekenn-
zeichnet werden; Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnung und Wohn-
ort, E-Mail-Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers; bei Beamten und Arbeit-
nehmern nach § 13 Absatz 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde
oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen
Leitung unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss mindestens ein Unterzeichner seine
Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrift
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

b) Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk müssen, wenn die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt
der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im
Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten ist oder wenn es
sich um Wahlvorschläge von Einzel- und Selbstbewerbern handelt, von mindestens 5 Wahlberechtigten
des Wahlbezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern, es sei denn, dass sie in der zu wählenden
Vertretung einen Sitz aufgrund eines Wahlvorschlages haben, in dem sie als Einzelbewerber benannt
waren und der Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist. Es sind amtliche Formblätter zu
verwenden. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem
Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraus-
setzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis kann infolge
von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht
werden.

c) Im Übrigen verweise ich für das Wahlvorschlagsverfahren auf die §§ 15 bis 20 KWahlG und die §§
24 bis 31 KWahlO.

Wahlvorschläge für Reserveliste

a) Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt werden, die für eine Partei oder Wählergruppe
antreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein.

b) Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss ent-
halten: Name der einreichenden Partei oder Wählergruppe; Familienname, Vornamen, Beruf, Geburts-
datum, Geburtsort, Wohnung und Wohnort, E-Mail-Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit
der Bewerber in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach KWahlG sind auch



der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie
beschäftigt sind, anzugeben. Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

c) Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber, unbeschadet der Reihenfolge im
Übrigen, Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für einen auf einer Reserveliste aufgestellten
Bewerber sein soll(§ 16 Absatz 2 KWahlG). Ist dieses der Fall, so muss die Reserveliste ferner enthal-
ten: den Familien- und Vornamen des zu ersetzenden Bewerbers; den Wahlbezirk oder die laufende
Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der zu ersetzende Bewerber aufgestellt ist.

d) Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode
nicht ununterbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages
aus dem Land im Bundestag vertreten, so muss die Reserveliste von mindestens 40 Wahlberechtig-
ten des Wahlgebietes persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Ahlen

a) Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Grundgesetzes (Parteien), von mitglied-
schaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlbe-
rechtigten (Einzelbewerbern) eingereicht werden.
Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters soll nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO
eingereicht werden. Er muss enthalten: Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wäh-
lergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; andere Wahlvorschläge können auch durch ein Kenn-
wort des Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet werden; Familienname, Vornamen, Beruf, Geburts-
datum, Geburtsort, Wohnung und Wohnort, E-Mail-Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit
des Bewerbers.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen
Leitung unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner des Wahlvorschlags
im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. Aus dem Wahlvorschlag sollen ferner Namen und Anschrift der
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson hervorgehen.

b) Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode
nicht ununterbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages
aus dem Land im Bundestag vertreten oder handelt es sich um Wahlvorschläge von Einzel- und Selbst-
bewerbern, so müssen sie von mindestens 220 Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Dies gilt nicht,
wenn der bisherige Bürgermeister als Bewerber vorgeschlagen wird. Die Unterstützungsunterschriften
sind auf amtlichen Formblättern zu erbringen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis
der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umstän-
den, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.

c) Gemeinsame Wahlvorschläge sind zulässig. Es sind jeweils alle Wahlvorschlagsträger zu benennen.
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag muss von der jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitung
aller Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Unterstützungsunterschriften auf amtlichen Formblät-
tern sind beizubringen, wenn keiner der Wahlvorschlagsträger die Voraussetzungen des KWahlG
erfüllt.

d) Bewerberinnen und Bewerber können nicht gleichzeitig für die Wahl zum Bürgermeister oder Landrat
in mehreren Gemeinden und Kreisen kandidieren.

e) Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der §§ 46 b bis 46 e Kommunalwahlgesetz sowie auf die §§
75 a und 75 b der Kommunalwahlordnung verwiesen.

Ahlen, den 06.05.2025

Stadt Ahlen

Der Wahlleiter

gez.
Dr. Alexander Berger
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